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1. Ziel

Ziel dieser Qualitätsvereinbarung ist es, alle Qualitätssicherungsmaßnahmen zur gewährleistung der Qualität zwischen dem lieferanten und leiber group 
gmbH & Co. Kg zu regeln und damit der Qualität der Zulieferungen. Dazu ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit unverzichtbar.

2. GeltunGsbereich

Diese vereinbarung gilt für alle an leiber group gmbH & Co. Kg zu liefernden Produkte und Dienstleistungen, sofern sie im Kaufvertrag nicht ausdrück-
lich ausgeschlossen sind. Der lieferant ist verantwortlich für die einbeziehung seiner Zulieferanten. mit der unterzeichnung dieser vereinbarung durch die 
vertragspartner wird sie bestandteil des Kaufvertrages.

3. VorbemerkunG

Wenn einzelne forderungen aus dieser vereinbarung sowie aus den bestellunterlagen unklar bzw. die bestellunterlagen unvollständig sind oder wenn  
deren erfüllung als nicht machbar angesehen wird, obliegt es dem lieferanten, eine Klärung mit leiber group gmbH & Co. Kg herbeizuführen,  
bevor Produkte gefertigt, Dienstleistungen erbracht oder ausgeliefert werden. Damit sollen missverständnisse beseitigt und die bestellunterlagen von  
leiber group gmbH & Co. Kg optimiert werden.

maßgebliche ansprechstelle in allen vertragsangelegenheiten mit leiber group gmbH & Co. Kg ist der bereich beschaffung.

Der lieferant verpflichtet sich, keine Qualitätsvereinbarungen irgendwelcher art mit dem endkunden von leiber group gmbH & Co. Kg zu treffen, die die 
lieferungen für leiber group gmbH & Co. Kg betreffen.

4. AnforderunGen An dAs Qm-system des lieferAnten

Der lieferant verpflichtet sich, ein wirksames system zur sicherung der Qualität seiner erzeugnisse aufrecht zu erhalten. Die Orientierung an den internatio-
nalen normen Din en isO 9001 aktueller stand deren vollständige erfüllung und Zertifizierung muss nachgewiesen werden.

insbesondere muss das Qm-system des lieferanten folgende elemente enthalten:

- Planung und entwicklung der Prozesse und verfahren zur Herstellung der Produkte. 
- Durchführen der vereinbarten Prüfungen und rückverfolgbare Dokumentation zu den Prüfergebnissen. 
- unverzügliche einleitung von vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen bei internen und externen beanstandungen und nachweisführung über die  
   getroffenen maßnahmen. 
- einhaltung gesetzlicher forderungen
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5. PrüfunGen beim lieferAnten durch leiber GrouP Gmbh & co. kG und/oder den endkunden

Der lieferant gestattet beauftragten von leiber group gmbH & Co. Kg nach voranmeldung sein Qm-system in dessen betriebsstätten zu überprüfen.  
Dabei sind den beauftragten von leiber group gmbH & Co. Kg Zugang zu den bereichen und einblick in die unterlagen zu gewähren, die Produkte und/oder 
Dienstleistungen für leiber group gmbH & Co. Kg betreffen. Dies gilt sowohl für technische wie für kaufmännische bereiche.

in gleichem umfang gestattet der lieferant dem endkunden sowie die regelsetzenden Dienststellen in begründeten fällen direkt in seinem Hause Prüfungen 
bezüglich des Qm-systems oder an Produkten und Dienstleistungen vorzunehmen. Dasselbe gilt für Prüfungen und abnahmen durch den endabnehmer.

eine Prüfung oder abnahme im Hause des lieferanten entbindet diesen nicht von seiner eigenverantwortung zur lieferung einwandfreier Qualität.

leiber group gmbH & Co. Kg verpflichtet sich im gegenzug zur stillschweigen gegenüber Dritten über vertrauliche informationen,  
die leiber group gmbH & Co. Kg vom lieferanten erhält. ausnahme können vertragliche regelungen mit dem endkunden von leiber group gmbH & Co. Kg 
sein, sofern der lieferant in diese vertraglichen regelungen mit einbezogen ist.

6. bestellAnGAben und -unterlAGen

Der lieferant hat die bestellangaben unverzüglich nach erhalt sorgfältig zu prüfen auf vollständigkeit, richtigkeit und verständlichkeit, sowohl der unterla-
gen selbst als auch der darin enthaltenen angaben. unklarheiten sind vor fertigungsbeginn gemeinsam mit leiber group gmbH & Co. Kg zu beseitigen.

Die abnahmespezifischen Dokumente unterliegen dem änderungsdienst und werden laufend aktuell gehalten.

Die überbetrieblichen normen (Din, isO, ...) sind durch den lieferanten selbst zu beschaffen und auf aktuellen stand zu halten.

einschränkungen oder ergänzungen in den auftragsbestätigungen bezüglich Qualität, stückzahl, termine sind ungültig, wenn sie nicht schriftlich von  
leiber group gmbH & Co. Kg bestätigt werden.

abweichungen oder änderungen der bestellangaben müssen vom lieferanten schriftlich bei dem bereich beschaffung von leiber group gmbH & Co. Kg 
beantragt werden.

bestellangaben und -unterlagen sind vertraulich zu behandeln.

7. lieferunG fehlerhAfter Produkte oder dienstleistunGen

eine auslieferung nicht bestellungskonformer Produkte oder Dienstleistungen ist unzulässig. ausnahmegenehmigungen, Prüfausnahmen etc. sind vor auslie-
ferung zu beantragen und bedürfen der schriftform.

sofern leiber group gmbH & Co. Kg nicht seine bestellunterlagen ändert, ergeht mit der erteilung der ausnahmegenehmigung die aufforderung an den 
lieferanten, entsprechende Korrekturmaßnahmen einzuleiten, um eine Wiederholung der abweichung zu verhindern. Die einführung und die Wirksamkeit der 
Korrekturmaßnahmen sind leiber group gmbH & Co. Kg schriftlich anzuzeigen.

8. erstmuster

erstmuster werden per bestellung von lieferanten angefordert. sie sind grundsätzlich unter serienbedingungen herzustellen, d. h. mit den für die serie zu 
verwendenden Werkzeugen, anlagen und Prüfmitteln.

Die erstbemusterung und eventuelle nachbemusterungen müssen durch den lieferanten gemäß der vertraglichen vereinbarung (hier wird auf die  
vDa-schrift band 2 „sicherung der Qualität von lieferungen“ sowie auf Qs-9000 „PPaP“, jeweils aktueller stand, hingewiesen) durchgeführt werden.

Die inhaltsstoffe des Produkts sind im rahmen der erstbemusterung unter nutzung des imDs (international material Data system) zu übermitteln.

eine serienlieferung darf erst nach freigabe der erstmuster erfolgen.

9. informAtionsPflicht

folgende Punkte sind anzeigepflichtig und bedürfen der Klärung mit leiber group gmbH & Co. Kg, ob eine serien-freigabe benötigt wird:

- verwendung einer anderen chemischen Zusammensetzung ( abweichung von den vorgaben im Werkstoffdatenblatt) 
- einsatz neuer bzw. modifizierter Werkzeuge (ausgenommen verschleißwerkzeuge) für die serienproduktion 
- modifizierter/geänderter Prozess 
- verlagerung an einen anderen standort 
- Wechsel von lieferanten 
- nach 12-monatiger oder längerer Produktionsunterbrechung 
- änderungen der Prozessparameter 
- änderung vereinbarter Prüfmethoden

Plant der Hersteller eine änderung in seinem Prozess oder am Produkt, so muss er dies der firma leiber group gmbH & Co. Kg schriftlich ankündigen und 
vorab freigeben lassen. Das freigabeverfahren ist mit der fa. leiber group gmbH & Co. Kg abzustimmen.

Die informationspflicht besteht auch bei abweichungen von der Qualität gefertigter Produkte (siehe Punkt 7).
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10. WArenkennZeichnunG und rückVerfolGbArkeit

Die Kennzeichnung der anlieferungen hat gemäß der bestellung bzw. spezifikation zu erfolgen. Die lieferungen sind so zu kennzeichnen, dass die Produkte 
jederzeit eindeutig zu identifizieren sind.

Die rückverfolgbarkeit zu den fertigungsunterlagen muss gewährleistet werden.

11. dokumentAtionsPflichten

Qualitätsaufzeichnungen dienen zum nachweis, dass Qualitätsforderungen erfüllt wurden und das Qualitätssicherungssystem wirkungsvoll funktioniert hat.

Die Prüfungsunterlagen sind fünfzehn Jahren aufzubewahren und dem besteller bei bedarf vorzulegen. vorlieferanten hat der lieferant im rahmen der 
gesetzlichen möglichkeiten im gleichen umfang zu verpflichten. als anleitung wird auf die vDa-schrift band 1, „nachweisführung“ hingewiesen

12. besondere VereinbArunGen mit unterAuftrAGsnehmern der lieferAnten

sämtliche einzelvereinbarungen dieser Qsv gelten nicht nur für den direkten lieferanten der leiber group gmbH & Co.Kg, sondern auch für dessen 
unterauftragnehmer im rahmen der vertragserfüllung mit der leiber group gmbH & Co. Kg. D. h. sämtliche vereinbarungen dieser Qsv sind durch den 
lieferanten auch mit seinen unterauftragsnehmern festzuschreiben 

13. mitGeltende dokumente

isO/ts 16949 aktueller stand 
Din en isO 9001 aktueller stand 
Din en 9100 aktueller stand 
iris aktueller stand 
schriftenreihe vDa, Qs 9000 aktueller stand

Die firma 

bestätigt hiermit, die Qualitätsvereinbarung, stand februar 2011,  
der firma leiber group gmbH & Co. Kg, emmingen anzuerkennen.

Ort/Datum      lieferant

Ort/Datum      leiber group gmbH & Co. Kg




